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Einführung zu den 24. Würzburg Europarechtstagen zum Thema 
Corporate Social Responsibility – IZVR und IPR 

 
Beispiel: Prozess gegen KiK vor dem LG Dortmund (noch anhängig):  
Vgl. zum SV etwa  Heinlein, Zivilrechtliche Verantwortung transnationaler Unternehmen für sichere 
und gesunde Arbeitsbedingungen in den Betrieben ihrer Lieferanten, NZA 2018, 276. 
 
Das LG Dortmund verhandelt derzeit eine Klage von Opfern eines Brandes in einer Textilfabrik in 
Pakistan, betrieben von der Fa. „Ali Enterprises“. Hauptabnehmerin der Firma war die KiK GmbH mit 
Sitz in Dortmund. Bei dem Brand kamen 255 Beschäftigte ums Leben, 56 weitere wurden zum Teil 
schwer verletzt. Die Brandursache ist unklar. Jedenfalls aber war der Brandschutz unzureichend: die 
Notausgänge waren verschlossen, die Feuerlöscher defekt, die Treppenhäuser versperrt, eine hölzerne 
Zwischendecke wurde nachträglich eingezogen, und die Anzahl der Notausgänge war nicht 
ausreichend. Ohne diese Umstände hätten sich möglicherweise alle Beschäftigten retten können. Das 
Unglück geschah, obwohl sich ALI Enterprises verpflichtet hatte, den KiK-Verhaltenskodex 
anzuwenden, der auch Bestimmungen zu Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit enthält und KiK 
dessen Einhaltung durch ein Auditunternehmen überprüfen ließ. 
Fragen: 
I. Ist das LG Dortmund international zuständig? 
II. Welches Recht ist auf einen möglichen Schadensersatzanspruch der Opfer gegen KiK anwendbar?  
 

 
Rechtstexte 

 
EuGVVO (VO 1215/2012) 

 
Art. 4 [Allgemeiner internationaler Gerichtsstand] 
(1) Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sind Personen, die ihren Wohnsitz im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor den 
Gerichten dieses Mitgliedstaats zu verklagen.  
(2) Auf Personen, die nicht dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, angehören, sind die 
für Staatsangehörige dieses Mitgliedstaats maßgebenden Zuständigkeitsvorschriften anzuwenden.  
Art. 7 [Besondere Gerichtsstände] 
Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann in einem anderen 
Mitgliedstaat verklagt werden:  

1. […] 
2.wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung 
gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des 
Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist 
oder einzutreten droht; 

Art. 8 [Gerichtsstand des Sachzusammenhangs] 
Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann auch verklagt 
werden:  
1.wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, vor dem Gericht des Ortes, an dem einer der 
Beklagten seinen Wohnsitz hat, sofern zwischen den Klagen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass 
eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in 
getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten; 
[…] 
Art. 63 [Bestimmung des Gesellschaftssitzes] 
(1) Gesellschaften und juristische Personen haben für die Anwendung dieser Verordnung ihren 
Wohnsitz an dem Ort, an dem sich  

a) ihr satzungsmäßiger Sitz, 
b) ihre Hauptverwaltung oder 
c) ihre Hauptniederlassung befindet. 



 
Rom II-VO (VO 864/2007) 

 
Artikel 4 Allgemeine Kollisionsnorm 
  (1) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes vorgesehen ist, ist auf ein außervertragliches 
Schuldverhältnis aus unerlaubter Handlung das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Schaden 
eintritt, unabhängig davon, in welchem Staat das schadensbegründende Ereignis oder indirekte 
Schadensfolgen eingetreten sind.  
  (2) Haben jedoch die Person, deren Haftung geltend gemacht wird, und die Person, die geschädigt 
wurde, zum Zeitpunkt des Schadenseintritts ihren gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat, so 
unterliegt die unerlaubte Handlung dem Recht dieses Staates.  
  (3) 1Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass die unerlaubte Handlung eine offensichtlich 
engere Verbindung mit einem anderen als dem in den Absätzen 1 oder 2 bezeichneten Staat aufweist, 
so ist das Recht dieses anderen Staates anzuwenden. 2Eine offensichtlich engere Verbindung mit 
einem anderen Staat könnte sich insbesondere aus einem bereits bestehenden Rechtsverhältnis 
zwischen den Parteien - wie einem Vertrag - ergeben, das mit der betreffenden unerlaubten Handlung 
in enger Verbindung steht.  
 
Artikel 15 Geltungsbereich des anzuwendenden Rechts 
Das nach dieser Verordnung auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht ist 
insbesondere maßgebend für  

a)den Grund und den Umfang der Haftung einschließlich der Bestimmung der Personen, die für 
ihre Handlungen haftbar gemacht werden können; 
b)die Haftungsausschlussgründe sowie jede Beschränkung oder Teilung der Haftung; 
c)das Vorliegen, die Art und die Bemessung des Schadens oder der geforderten 
Wiedergutmachung; 
d)die Maßnahmen, die ein Gericht innerhalb der Grenzen seiner verfahrensrechtlichen Befugnisse 
zur Vorbeugung, zur Beendigung oder zum Ersatz des Schadens anordnen kann; 
e)die Übertragbarkeit, einschließlich der Vererbbarkeit, des Anspruchs auf Schadenersatz oder 
Wiedergutmachung; 
f)die Personen, die Anspruch auf Ersatz eines persönlich erlittenen Schadens haben; 
g)die Haftung für die von einem anderen begangenen Handlungen; 
h)die Bedingungen für das Erlöschen von Verpflichtungen und die Vorschriften über die 
Verjährung und die Rechtsverluste, einschließlich der Vorschriften über den Beginn, die 
Unterbrechung und die Hemmung der Verjährungsfristen und der Fristen für den Rechtsverlust. 

 
Artikel 16 Eingriffsnormen 
Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der nach dem Recht des Staates des angerufenen 
Gerichts geltenden Vorschriften, die ohne Rücksicht auf das für das außervertragliche 
Schuldverhältnis maßgebende Recht den Sachverhalt zwingend regeln.  
 
Artikel 17 Sicherheits- und Verhaltensregeln 
Bei der Beurteilung des Verhaltens der Person, deren Haftung geltend gemacht wird, sind faktisch und 
soweit angemessen die Sicherheits- und Verhaltensregeln zu berücksichtigen, die an dem Ort und zu 
dem Zeitpunkt des haftungsbegründenden Ereignisses in Kraft sind.  
 
 
Weiterführende Literatur:  
Weller/Thomale, Menschenrechtsklagen gegen deutsche Unternehmen, ZGR 2017, 509-526. 
Weller/Kaller/Schulz, Haftung deutscher Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen im Ausland, 
AcP 2016, 387. 
Wagner, Haftung für Menschenrechtsverletzungen, RabelsZ 80 (2016) 717. 


